
- 2 -

S T A D T    K A L K A R Drucksache 10/143
Der Bürgermeister

öffentlich 06.08.2015

Az.: FB 1 / St Kalkar, den 6. August 2015

Rat der Stadt    10 Drucksache

Beschlussvorlage für den Haupt- und Finanzausschuss
Rat der Stadt    

Öffentlich zugängliches WLAN-Angebot im historischen Stadtkern Kalkar

1. Sachverhalt:

Durch Bürger und Besucher der Stadt Kalkar sowie durch die Politik ist gegenwärtig das Be-
dürfnis nach einem öffentlich zugänglichem WLAN-Angebot in der Stadt Kalkar geäußert wor-
den (WLAN = Wireless Local Area Network bzw. drahtloses lokales Netzwerk), wie es auch 
bereits in anderen Städten und Gemeinden angeboten wird.

Aufgrund rechtlicher Bedenken wurde der Städte- und Gemeindebund NRW gebeten, eine 
Einschätzung zu etwaigen Plänen, öffentliches WLAN anzubieten, abzugeben.

Nach Auskunft des Städte- und Gemeindebund NRW ist ein wesentliches Problem neben der 
Frage der Wettbewerbswidrigkeit derzeit noch die Störerhaftung. Betreiber eines WLAN seien 
für das verantwortlich, was Nutzer über den Zugang tun, z. B. illegal Filme hochladen oder ur-
heberrechtlich geschützte Musik tauschen. Verschiedene technische Maßnahmen könnten die 
Gefahr einer Störerhaftung verringern. Allerdings biete keine dieser Vorkehrungen eine Garan-
tie, dass es nicht doch zu einer Haftung kommen könne, wenn über das Netz des Anschluss-
inhabers Rechtsverletzungen begangen würden; die Rechtsprechung sei noch nicht einheit-
lich. Deshalb würden verschiedene Freifunkergruppen auf technische Übergangslösungen 
zurückgreifen, wie z. B. den Datenverkehr so zu organisieren, dass eventuelle Abmahnungen 
bei einem Verein als Access Provider (Internetdienstanbieter) landen und nicht beim einzelnen 
Anschlussinhaber.

Eine derartige Gruppe ist der gemeinnützige Verein Freifunk Rheinland e. V. Hier bestehen 
keine Haftungsrisiken, da der Verein als Provider anerkannt und so von der Haftung für die 
Durchleitung von Informationen nach § 8 Telemediengesetz ausgenommen ist. Bei einer Teil-
nahme der Stadt Kalkar an Freifunk Rheinland wäre die Stadt für Dritte auf technischer Ebene 
nicht als Betreiber erkennbar.

Die Stadt beabsichtigt, ein öffentlich zugängliches WLAN-Angebot mithilfe des Freifunk Rhein-
land e. V. aufzubauen. Zukünftig soll es im ersten Schritt im historischen Rathaus, im Verwal-
tungsneubau sowie im Museum möglich sein, kostenfreies WLAN zu nutzen. Hierfür muss die 
Stadt Kalkar etwa sechs spezielle WLAN-Router von Freifunk Rheinland e. V. aufstellen las-
sen. Die Kosten hierfür betragen insgesamt etwa 400,00 €, beinhalten aber Hilfe bei Beschaf-
fung von Geräten und Zubehör, Bereitstellung der Kommunikations- und Administrationsinfra-
struktur sowie Genuss des rechtlichen Schutzes des Vereins.

In Zusammenarbeit mit der Gastronomie und anderen Geschäften am Marktplatz soll das 
WLAN-Angebot zukünftig den gesamten historischen Stadtkern erfassen.
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2. Kosten und Deckung der Kosten:

Es entstehen Kosten in Höhe von 400,00 €.

Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln des Teilfinanzhaushalts des Jahres 2015 beim Produkt 15 
01 01 (Bezeichnung: Tourismus, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) Zeile 109 (Bezeichnung: 
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen).

3. Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt, ein öffentlich zugängliches WLAN-Angebot mithilfe des Frei-
funk Rheinland e. V. und in freiwilliger Zusammenarbeit mit der Gastronomie und anderen Ge-
schäften im historischen Stadtkern aufzubauen.

gez.
Fonck




